
§ 59b Vorkaufsrecht 

 

(1) 1Dem Land steht an Gewässern zweiter Ordnung ein Vorkaufsrecht an 

Grundstücken zu, auf denen sich Gewässerrandstreifen befinden oder die 

innerhalb eines nach § 59a Abs. 1 festgesetzten Entwicklungskorridors liegen. 

Liegen die Merkmale des Satzes 1 nur bei einem Teil des Grundstücks vor, so 

erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diese Teilfläche. Der Eigentümer kann 

die Übernahme der Restfläche verlangen, wenn es ihm wirtschaftlich nicht 

zuzumuten ist, diese Restfläche in seinem Eigentum zu behalten. 

 

(2) Das Vorkaufsrecht wird durch Verwaltungsakt ausgeübt. Es darf nur 

ausgeübt werden, wenn dies zur Erhaltung und Verbesserung der ökologischen 

Funktionen des Gewässers erforderlich ist. Es darf nicht ausgeübt werden bei 

einem Verkauf an Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Verwandte ersten 

Grades. Das Vorkaufsrecht geht anderen landesrechtlichen Vorkaufsrechten 

sowie rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten vor und bedarf nicht der Eintragung 

in das Grundbuch. Es ist nicht übertragbar. Besteht ein Vorkaufsrecht nach 

Absatz 1, hat der Verkäufer den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich den 

Vorkaufsberechtigten mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers wird durch die 

Mitteilung des Käufers ersetzt. Wird das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt, 

bescheinigt der Mitteilungsempfänger auf Antrag bis zum Ablauf der 

Ausübungsfrist die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts. 

Die §§ 463 bis 468, § 469 Absatz 2 Satz 1, §§ 471 und 1098 Absatz 2 sowie §§ 

1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. 

 

(3) Im Liegenschaftskataster ist ein nachrichtlicher Hinweis auf das 

Vorkaufsrecht einzutragen. 

 

(4) Das Vorkaufsrecht kann vom Land auf Antrag auch zugunsten von 

Körperschaften des öffentlichen Rechts ausgeübt werden. 

 

(5) Wird durch die Ausübung des Vorkaufsrechts jemandem, dem bereits vor 

Entstehung des Vorkaufsrechts ein vertraglich begründetes Recht zum Erwerb 

des Grundstücks zustand, ein Vermögensnachteil zugefügt, so ist er angemessen 

zu entschädigen. 2§§ 96 bis 98 WHG gelten entsprechend. 


